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Seit 2018 können Eigentümerinnen 
und Eigentümer in der Schweiz 
selbst produzierten Strom im Rah-
men eines Zusammenschlusses zum 
Eigenverbrauch, kurz ZEV, innerhalb 
einer Liegenschaft gemeinsam nut-
zen. In der Praxis betrifft dies vor al-
lem Photovoltaikanlagen auf Mehrfa-
milienhäusern, Stockwerkeigentümer-
gemeinschaften, Gewerbe- oder In-
dustrie-Arealen. Der lokal produ-
zierte Strom kann für allgemeine An-
lagen, Wohnungen, Gewerbeflächen 
oder weitere Nutzer eingesetzt wer-
den. 

Mit dem virtuellen Zusammenschluss 
zum Eigenverbrauch, kurz vZEV, 
wurde dieses Modell seit dem 1. Ja-
nuar 2025 erweitert. Ab dem 1. Januar 
2026 kommt mit der lokalen Elektrizi-
tätsgemeinschaft, kurz LEG, ein wei-
teres Instrument hinzu. Damit entste-
hen neue Möglichkeiten, Solarstrom 
wirtschaftlich zu nutzen. 

Zusammenschluss zum Eigenver-
brauch 
Der klassische ZEV eignet sich für 
ein einzelnes Gebäude oder ein zu-
sammenhängendes Areal mit ge-
meinsamem Netzanschluss. Die Be-
teiligten nutzen den vor Ort produ-
zierten Strom gemeinsam. Gegen-
über dem Verteilnetzbetreiber tritt der 
ZEV als ein Kunde auf. Strom-

verteilung und Abrechnung erfolgen 
intern durch die Eigentümerschaft, 
eine Verwaltung oder einen Dienst-
leister. 

Der Vorteil liegt darin, dass möglichst 
viel Solarstrom direkt im Gebäude 
verbraucht wird. Dadurch verbessert 
sich die Wirtschaftlichkeit einer Pho-
tovoltaikanlage, weil selbst genutzter 
Strom meist attraktiver ist als eine 
Einspeisung ins Netz. Gleichzeitig 
profitieren die Teilnehmenden häufig 
von tieferen Stromkosten. 

Virtueller Zusammenschluss zum 
Eigenverbrauch 
Der vZEV verfolgt dasselbe Ziel, ist 
jedoch flexibler. Er eignet sich für 
mehrere benachbarte Gebäude oder 
Grundstücke am gleichen Netzver-
knüpfungspunkt, etwa an derselben 
Verteilkabine oder Sammelschiene 
einer Trafostation. Im Unterschied 
zum klassischen ZEV müssen nicht 
zwingend private Leitungen erstellt 
werden. Produktion und Verbrauch 
werden über Messdaten des Verteil-
netzbetreibers zugeordnet. 

Gerade bei bestehenden Liegen-
schaften kann der vZEV attraktiv 
sein, weil bauliche Anpassungen 
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häufig geringer ausfallen. Die beste-
henden Netzanschlüsse bleiben er-
halten, werden für die Abrechnung 
jedoch virtuell zusammengeführt. 

Lokale Elektrizitätsgemeinschaft 
Die lokale Elektrizitätsgemeinschaft 
geht einen Schritt weiter. Sie ermög-
licht ab 2026 die lokale Vermarktung 
von selbst erzeugtem Strom über das 
öffentliche Netz. Damit können Pro-
duzenten, Speicherbetreiber und End-
verbraucher innerhalb eines Quartiers 
oder einer Gemeinde Strom mitei-
nander handeln, sofern die Voraus-
setzungen erfüllt sind. 

Im Unterschied zu ZEV und vZEV 
handelt es sich bei der LEG nicht 
mehr um Eigenverbrauch im engeren  

Sinn. Der Strom fliesst über das öffent-
liche Verteilnetz, wobei reduzierte 
Netznutzungskosten möglich sind. 

Eine LEG ist interessant, wenn meh-
rere Liegenschaften oder unterschied-
liche Verbraucher innerhalb eines lo-
kalen Netzgebietes verbunden wer-
den sollen. 

Die wichtigsten Unterschiede 
ZEV, vZEV und LEG verfolgen alle 
das Ziel, lokal erzeugten Strom bes-
ser zu nutzen. Der ZEV passt für ein 
Gebäude oder Areal mit gemeinsa-
mem Netzanschluss. Der vZEV er-
weitert dieses Modell auf nahe gele-
gene Gebäude am gleichen Netzver-
knüpfungspunkt. Die LEG ermöglicht 
lokalen Stromhandel über das öffent-
liche Netz und ist geografisch breiter 
ausgelegt. 
Für Eigentümerinnen und Eigentü-
mer ist entscheidend, welches Mo-
dell zur Liegenschaft passt. Mass- 

gebend sind Lage, Netzstruktur, An-
lagengrösse, Verbrauch der Teil-
nehmenden sowie Kosten für Mes-
sung, Verwaltung und Abrechnung. 
Je höher der lokal genutzte Anteil 
des Solarstroms ist, desto besser 
rechnet sich die Anlage. 

Rechtliche und organisatorische 
Anforderungen 
Alle Modelle setzen eine sorgfältige 
Planung voraus. Dazu gehören die 
frühzeitige Abklärung mit dem loka-
len Verteilnetzbetreiber, die techni-
sche Prüfung der Anschluss- und 
Messsituation sowie eine transpa-
rente Abrechnung. Bei Mietliegen-
schaften sind mietrechtliche Vorga-
ben und die Information der Mieter-
schaft zu beachten. Auch Förderbei-
träge, Einspeisevergütungen und 
Strompreise beeinflussen die Wirt-
schaftlichkeit. 

Fazit 
ZEV, vZEV und LEG bieten Chan-
cen, Photovoltaikanlagen wirtschaft-
lich zu betreiben und lokal produzier-
ten Strom gezielt zu nutzen. Wäh-
rend der klassische ZEV vor allem für 
einzelne Gebäude oder Areale ge-
eignet ist, schafft der vZEV mehr Fle-
xibilität für bestehende Liegenschaf-
ten. Die LEG eröffnet a1b 2026 die 
Möglichkeit, Solarstrom über das öf-
fentliche Netz innerhalb eines grös-
seren Gebietes zu vermarkten. 
Damit wird Solarstrom ökologisch 
und wirtschaftlich interessant. Ent-
scheidend ist, das passende Modell 
frühzeitig zu prüfen und sauber um-
zusetzen. Gerne unterstützen wir Sie 
bei der Planung und Realisierung 
einer Photovoltaikanlage mit ZEV, 
vZEV oder LEG. 
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